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wobei ‘et’ durch ein schlangenförmiges Abkürzungszeichen 
gebildet wird, sondern zog dies Zeichen zum R, las das S 
für ‘et’ und das ligierte MP für EP, so dass nunmehr 
‘imperator[um] 7 sep[er]’ zu lesen ist.

Es wird sich daher mit diesem Stempel nicht anders 
wie mit allen übrigen Stempeln von Kaisersiegeln verhal­
ten, die in neuerer Zeit im Handel auftauchten und sich 
sämtlich als spekulative Fälschungen erwiesen haben1.

1) Zu ihnen gehört auch der angeblich in Rom befindliche Bullen­
stempel des Reverses der Kaisergoldbulle K. Karls IV. (vgl. Bresslau 
in Jahresberichten der Geschichtswissenschaft, 1896, IV, 156 n. 258). 
Diesem entspricht ein weiterer Stempel, der vor geraumer Zeit dem
Germanischen Museum zum Kauf angeboten und von dort zunächst zur 
Begutachtung an Herrn Prof. Bresslau gesandt wurde, er machte den 
Eindruck gegossen zu sein und war eine Nachbildung des Averses 
derselben Goldbulle. Man wird in der Vermutung nicht fehlgehen, 
dass beide Stempel von dem gleichen Fälscher herrühren. 2) Doch 
hat auch Posse schon erkannt, wie ich seiner auf meine Anfrage 
an mich gelangten gütigen Auskunft vom 25. 12. 1904 entnehme, 
dass derselbe Stempel wie für die Memlebener DD. Ottos II. auch 
für die ‘Fälschungen’ Ottos III. DD. 174b. 183 verwendet worden ist.
3) Mitteil. des Oesterr. Instituts XIII, 550ff.

Einen besonders interessanten Fall bildet das von 
Posse zweimal abgebildete angebliche sechste Siegel Ottos II. 
(Taf. 9, 1. 2). Es kommt nicht nur, wie er angibt, zweimal 
(DD. O. II. 191. 194), sondern im ganzen heute noch sechs­
mal vor, nämlich ausser an diesen beiden Diplomen für 
Memleben auch an zwei Diplomen Ottos III. für Meissen 
(DD. O. III. 174b. 183) und schliesslich an zwei weiteren 
Ottonischen Diplomen für Nienburg (DD. O. II. 185a; O. III. 
244). Vielleicht hat es sich aber auch noch mindestens an 
einem anderen, heute nur abschriftlich erhaltenen Diplome 
für Meissen (DO. II. 184) befunden2. Für die beiden letz­
teren Gruppen hat bereits Erben3 die Identität des Typus 
und somit die Abweichung von dem vierten Siegel Ottos II., 
mit dem Foltz es, abgesehen von den DD. O. III. 174b. 
183, identifiziert hatte, erkannt; die Uebereinstimmung 
aber auch mit dem Memlebener Siegel konnte ich selbst 
gerade beim Vergleich mit den in der Posseschen Sammlung 
befindlichen Abgüssen von den Siegeln der Meissener 
Diplome feststellen. Hatte Erben noch gemeint, einen von 
Otto III. verwendeten, bisher unbeachtet gebliebenen, 
echten Stempel in Betracht ziehen zu müssen, so halte ich 
das für ausgeschlossen und halte vielmehr dieses Siegel 
trotz des häufigen Vorkommens für eine Fälschung.


